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Bezeichnung der Leistung: 2026-PB-04 
 

Projekt: Sanierung Sozialgebäude - Nordfriedhof, Hufelandweg 

Leistung: Planungsleistungen: Leistungsphasen 1 bis 9 

 
 

Vertragsbedingungen 

 
 

I. Besondere Vertragsbedingungen 
 

I.1 Termine und Fristen 

1.1 Beginn der Ausführung: 

 Spätestens 14 Werktage nach Zuschlagserteilung 

 Frühestens am       (Datum) 

 Spätestens am       (Datum) 

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       Werktage nach       

 Einzelfristen für 

2.2.1       = spätestens       Werktage nach       

2.2.2       = spätestens       Werktage nach       

2.2.3       = spätestens       Werktage nach       

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: 

 Spätestens       (Datum) 

 Einzelfristen für 

1.3.1 Leistungsphasen 1 - 3 = spätestens am 31.12.2026 (Datum) 

1.3.2 Die weiteren Termine zu den Leistungsphasen 4 - 9 sind mit der zuständigen 
Abteilung Projektentwicklung Betriebsstätten nach Zuschlagserteilung 
abzustimmen. 

 

I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens: 

a) für Personenschäden 1.500.000,00 EUR 

b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) 300.000,00 EUR 

Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. 

 
 

I.3 Ergänzende Vereinbarungen 

- Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise: 

Stufe 1: LPH 1-3; Stufe 2: LPH 4; Stufe 3: LPH 5-7; Stufe 4: LPH 8-9 

- Nachweis der Mitgliedschaft in Architekten- oder Ingenieurkammer durch Kopie des 
Eintragungsnachweises 

 
III. Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen sowie die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Jena (ZVB) 

 


